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Nach der geltenden Rechtslage können Stiftungen des bürgerlichen Rechts bestimmte Melde- und 
Offenlegungspflichten treffen. Es gilt hier zwischen rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen, ge-
meinnützigen und eigennützigen Stiftungen und solchen, die ein Gewerbe betreiben, zu unter-
scheiden. 

Offenlegungspflichten für gemeinnützige Stiftungen des bürgerlichen Rechts ergeben sich zu-
nächst nicht aus den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Diese haben lediglich 
das Innenverhältnis der Stiftung und seiner Organe zum Gegenstand (§ 86 BGB). 

Auch aus den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) ergeben sich zunächst keine Offenle-
gungspflichten für Stiftungen. Über die Regelung des § 9 Abs. 1 Publizitätsgesetz (PublG) findet 
jedoch § 325 HGB Anwendung. Insoweit unterliegen nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 PublG grundsätzlich 
rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts einer Pflicht zur Offenlegung ihres Jahresab-
schlusses beim Bundesanzeiger. Dies gilt aber nur, wenn sie ein Gewerbe betreiben und die in § 1 
PublG genannten Werte überschritten werden. Der Zweck der Stiftung muss demnach der Ge-
winnerzielung dienen und ist somit eigennützig. Stiftungen des bürgerlichen Rechts, die gemein-
nützige Zwecke im Sinne des § 52 Abgabenordnung (AO) verfolgen, unterliegen folglich nicht 
dem Anwendungsbereich des Publizitätsgesetzes und somit keiner entsprechenden Offenle-
gungspflicht. 

Nach der Neufassung des Geldwäschegesetzes (GwG), in Kraft getreten am 26. Juni 2017, beste-
hen gemäß § 19 GwG u. a. für juristische Personen des Privatrechts (§ 20 Abs. 1 S. 1 GwG) und 
nichtrechtsfähige Stiftungen, deren Zweck aus Sicht des Stifters eigennützig ist (§ 21 Abs. 2 
GwG), bestimmte Meldepflichten zum Transparenzregister, welches nach § 18 GwG eingerichtet 
und in elektronischer Form von der Bundesanzeiger Verlag GmbH geführt wird. Unter „juristi-
sche Personen des Privatrechts“ fallen auch rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts. Das 
Gesetz unterscheidet dabei nicht gemeinnützige von eigennützigen Stiftungen, sodass beide For-
men dem Anwendungsbereich unterliegen. Somit trifft auch rechtsfähige gemeinnützige Stiftun-
gen des bürgerlichen Rechts die Meldepflicht nach § 20 Abs. 1 GwG. Der Umfang der Melde-
pflicht beschränkt sich jedoch auf Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten. Dabei handelt es 
sich gemäß § 19 Abs. 1 GwG um Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort und Art und Um-
fang des wirtschaftlichen Interesses des wirtschaftlich Berechtigten. Offengelegt werden müssen 
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demnach nur die Beteiligungsverhältnisse der hinter der Stiftung stehenden natürlichen Perso-
nen (§ 3 Abs. 3 GwG). 

Weitergehende Offenlegungspflichten für gemeinnützige Stiftungen des bürgerlichen Rechts erge-
ben sich schließlich auch nicht aus den Stiftungsgesetzen der Länder. Diese sehen lediglich eine 
Verpflichtung der Stiftungen vor, bei der jeweiligen Aufsichtsbehörde einen Jahresbericht einzu-
reichen (vgl. § 8 Stiftungsgesetz Berlin). 

Abschließend bleibt somit festzustellen, dass gemeinnützige Stiftungen des bürgerlichen Rechts 
keine generellen Offenlegungspflichten treffen. Lediglich gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde sind 
sie rechenschaftspflichtig. 
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